
Themenbereich 1: Transparenz  
 
Anträge der Generalversammlung an den Bundesrat zu Handen der Bundesversammlung 
zur Änderung des Nationalbankengesetzes vom 2. Oktober 2003 (NBG) (Art. 36 Bst. f NBG):  
 
Die neuen Regelungen zur Transparenz über nichtfinanzielle Belange nach Art. 964a Abs. 1 
ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR) und der konkretisierenden Verordnung 
über die Berichterstattung über Klimabelange, letztere in Kraft seit 1. Januar 2024, machen 
eine Berichterstattung der SNB über nichtfinanzielle Belange, u.a. über Umweltbelange und 
Klimaziele sowie über die verursachten Treibhausgasemissionen, erforderlich. 
  

● Wir beantragen ergänzend zu dieser neuen Berichterstattungspflicht und mit Blick 
auf die Besonderheiten der SNB, dass die Generalversammlung eine Änderung des 
NBG insofern beantragt, als die Rechenschaftspflicht bzw. Informationspflicht 
gegenüber der Bundesversammlung und der Öffentlichkeit nach Art. 7 Abs. 2 und 3 
NBG explizit auch Angaben dazu umfasst, dass und inwiefern die Geld-, Währungs- 
und Anlagepolitik der SNB im Gesamtinteresse des Landes (Art. 5 Abs. 1 NBG) 
erfolgt. Die Rechenschafts- bzw. Informationspflicht nach Art. 7 Abs. 2 und 3 NBG 
soll mit Blick auf das Gesamtinteresse des Landes explizit auch Angaben umfassen, 
inwiefern und mit welchen Zielen und Massnahmen die SNB bei der Führung 
der Geld-, Währungs- und Anlagepolitik das öffentliche Interesse an der 
Begrenzung der Erderwärmung auf 1.5°C  im Vergleich zum vorindustriellen 
Niveau und an dem Erhalt der Biodiversität mitberücksichtigt. 

 
Themenbereich 2: Aufsichtsverantwortung  
 
Aufsichtsverantwortung - Klimabedingte finanzielle Risiken und Klimaschutz 
  
Anträge der Generalversammlung an den Bundesrat zu Handen der Bundesversammlung 
zur Änderung des NBG (Art. 36 Bst. f NBG): 
 

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 42 NBG explizit vorsehen soll, dass der Bankrat bei der Aufsicht 
über die Geschäftsführung der Nationalbank zu überwachen hat, dass klimabedingte 
finanzielle Risiken zur Gewährleistung der Finanz- und Preisstabilität umfassend 
ermittelt und berücksichtigt werden.  

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 42 NBG explizit vorsehen soll, dass der Bankrat bei der Aufsicht 
über die Geschäftsführung der Nationalbank zu überwachen hat, dass bei der 
Führung der Geld-, Währungs- und Anlagepolitik das Ziel, die Erderwärmung auf 
1.5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen, als im 
Gesamtinteresse des Landes mitberücksichtigt wird. 

 
 



Aufsichtsverantwortung - Naturbezogene finanzielle Risiken und Erhalt der 
Biodiversität 
 
Anträge der Generalversammlung an den Bundesrat zu Handen der Bundesversammlung 
zur Änderung des NBG (Art. 36 Bst. f NBG): 
 

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 42 NBG explizit vorsehen soll, dass der Bankrat bei der Aufsicht 
über die Geschäftsführung der Nationalbank zu überwachen hat, dass Biodiversitäts- 
und andere naturbezogene finanzielle Risiken zur Gewährleistung der Finanz- und 
Preisstabilität umfassend ermittelt und berücksichtigt werden. 

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 42 NBG explizit vorsehen soll, dass der Bankrat bei der Aufsicht 
über die Geschäftsführung der Nationalbank zu überwachen hat, dass bei der 
Führung der Geld-, Währungs- und Anlagepolitik das Ziel, die Biodiversität zu 
erhalten, als im Gesamtinteresse des Landes mitberücksichtigt wird. 

 
Themenbereich 3: Organisation des Bankrats 
 
Anträge der Generalversammlung an den Bundesrat zu Handen der Bundesversammlung 
zur Änderung des NBG (Art. 36 Bst. f NBG): 
 

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 40 Abs. 2 NBG dahingehend zu ergänzen ist, dass (über die 
Landes- und Sprachregionen hinausgehend) auf eine ausgewogene 
Zusammensetzung des Bankrats zu achten ist. Namentlich sollen im Bankrat auch 
Persönlichkeiten mit ausgewiesenen Kenntnissen zu wirtschaftlichen und finanziellen 
Auswirkungen des Klimawandels und des Biodiversitätsverlusts vertreten sein.   

 
Themenbereich 4: Schaffung eines wissenschaftlichen Beirates 
 
Anträge der Generalversammlung an den Bundesrat zu Handen der Bundesversammlung 
zur Änderung des NBG (Art. 36 Bst. f NBG): 
 

● Wir beantragen, dass die Generalversammlung eine Änderung des NBG insofern 
beantragt, als Art. 33 NBG inklusive der Einfügung eines neuen Abschnittes zum 5. 
Kapitel dahingehend zu ergänzen ist, als die Organe der Nationalbank neu auch 
einen wissenschaftlichen Beirat umfassen sollen. Der wissenschaftliche Beirat soll 
die Nationalbank bei der Beurteilung der Gesamtinteressen des Landes (Art. 5 Abs. 
1 NBG) beraten, namentlich in Bezug auf Fragestellungen, die die Klima- und 
Umweltwissenschaften sowie die Ethik betreffen. In den wissenschaftlichen Beirat 
sollen Persönlichkeiten mit ausgewiesenen Kenntnissen aus verschiedenen 
Bereichen der Wissenschaft, inklusive der Klima- und Umweltwissenschaften, 
gewählt werden können. 


